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1. Generelles 

Dieses Dokument zeigt die Umsetzung und das Datenmanagement sowie die Abläufe bei 
Sanktionen und Rekursen des Branchenstandards Nachhaltige Schweizer Milch (BNSM) auf. 
Es stützt sich auf das Reglement der BO Milch vom 14. April 2023 (Version 3), nach dem sich 
auch die verwendeten Begriffe richten.  

2. Kriterien zum Datenmanagement und zur Umsetzung 

Die Präzisierungen zu den Kriterien und das Datenmanagement für die Umsetzung von BNSM 
sind aus der Ziffer 3 ersichtlich. Die TSM Treuhand GmbH hat den Auftrag, das Datenmanage-
ment der Milchproduzenten zu führen.  

3. Weisungen 

3.1 Grundanforderungen 

Sämtliche Grundanforderungen sind zu erfüllen.  
 

Grundanforderung Selbstdeklaration Präzisierungen  Nachweis Sanktion1 Frist/Mass-
nahme zur  
Behebung 

Biodiversität mit 
ÖLN 
Teilnahme am 
ÖLN-Programm  
oder gleichwertige 
Regelung 

Ich nehme am ÖLN teil und er-
fülle die Anforderungen für Di-
rektzahlungen. 
Nein, aber: Ich habe eine 
Kontrollstelle beauftragt, den 
ÖLN auf meinem Betrieb zu 
kontrollieren. Den Nachweis 
dieser Kontrolle sende ich bis 
spätestens 5 Arbeitstage vor 
Monatsende an TSM Treu-
hand GmbH. 

Falls der Milchproduzent 
nicht am Programm des 
Bundes teilnimmt, kann 
der Nachweis durch eine 
unabhängige Kontrollstelle 
erbracht werden. 
Gilt für das laufende  
Kalenderjahr. 

Bürokontrolle:  
AGIS-Datenbank 
des Bundes oder 
Nachweis einer 
Kontrollstelle 

Ausschluss aus 
BNSM. 

Der Milchpro-
duzent kann 
sich jährlich für 
den ÖLN des 
Bundes anmel-
den.  

BTS, RAUS oder 
Weidebeitrag 
Mit Kompensations-
möglichkeiten für  
Betriebe ohne BTS-
Stall, die aus  
zwingenden be-
trieblichen Gründen 
nicht am RAUS- 
bzw. Weidebeitrag-
Programm teil- 
nehmen können. 

Ich nehme am BTS-, RAUS- 
oder am Weidebeitrag-Pro-
gramm des Bundes teil und er-
fülle die Anforderungen für 
Direktzahlungen.  

Gilt für Milchkühe (Kate-
gorie A12). 
Die Beweispflicht liegt bei 
den Varianten ausserhalb 
von BTS, RAUS, Weide-
beitrag beim Milchprodu-
zenten. 

Bürokontrolle:  
AGIS-Datenbank 
des Bundes oder 
Nachweis einer 
Kontrollstelle und/ 
oder Kontrolle beim 
Produzenten:  
— Auslaufjournal 

plus TVD. 
— Nachweis der 

nötigen Weide- 
bzw. Auslauf- 
fläche. 

Ausschluss 
aus BNSM. 

Der Milchpro-
duzent kann 
sich jährlich für 
BTS, RAUS 
und Weidebei-
trag anmelden. 

Nein, aber:  
— Ich habe eine Kontrollstelle 

beauftragt, BTS, RAUS 
bzw. Weidebeitrag auf mei-
nem Betrieb zu kontrollie-
ren. Den Nachweis dieser 
Kontrolle sende ich bis spä-
testens 5 Arbeitstage vor 
Monatsende an die TSM 
Treuhand GmbH. 

 
Der Nachweis kann durch 
eine unabhängige Kon-
trollstelle erbracht werden.  

  

 
1 Bei Nichterfüllung in einem Folgejahr 
2 Tierkategorien gemäss Direktzahlungsverordnung (DZV), Anhang 7 
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Grundanforderung Selbstdeklaration Präzisierungen  Nachweis Sanktion1 Frist/Mass-
nahme zur  
Behebung 

 Kompensationen 

— Basis-Gesundheitspro-
gramm Milchvieh: Der 
Milchproduktionsbetrieb 
verpflichtet sich jährlich, zu-
sammen mit dem Bestan-
destierarzt, den 
kostenpflichtigen Check ge-
mäss Basis-Gesundheits-
programm Milchvieh (exkl. 
Biosicherheit) durchzufüh-
ren. Die Milchkühe erhalten 
während der Vegetations-
periode monatlich an mind. 
26 Tagen Zugang zu einem 
Auslauf. Während der Win-
terfütterungsperiode erhal-
ten sie an mind. 30 Tagen 
Auslauf. Sie dürfen höchs-
tens zwei Wochen ohne 
Auslauf bleiben.  

 
Betriebe mit Alpung füh-
ren das Programm auf 
dem Talbetrieb durch. 

 
Der Auslauf ist im 
Auslaufjournal ein-
zutragen. 
 
 

  
Anmeldung für 
Kompensatio-
nen und «Über-
gangsfrist» bis 
31.12.2023.  
 
Kompensation 
«Basis-Ge-
sundheitspro-
gramm»: Zu-
sätzlich zur An-
meldung ist der 
Nachweis, der 
belegt, dass 
der Check 
durchgeführt 
wurde, bis zum 
31.12.2023 bei 
dbmilch.ch ein-
zureichen.  

 — Sömmerung: Meine Milch-
kühe werden jedes Jahr 
durchschnittlich mindestens 
80 Tage gesömmert (Söm-
merungsbetrieb gemäss 
TVD). Befinden sich die 
Kühe nicht auf der Alp, ha-
ben sie im Winter an monat-
lich mind. 13 Tagen Zugang 
zu einer Auslauffläche, im 
Sommer an monatlich mind. 
26 Tagen. 

    

 — Mind. 8 Aren Wiesen- 
fläche pro Kuh zur Frisch-
verfütterung: Die Milch-
kühe haben im Winter 
monatlich an mind. 13 Ta-
gen und im Sommer an mo-
natlich mind. 26 Tagen 
Zugang zu einem Auslauf. 
Als Kompensation werden 
mind. 8 Aren Wiesenfläche 
pro Kuh zur Frischverfütte-
rung genutzt (Eingrasen 
oder Weide).  

    

 Übergangsfrist 
Bewirtschaftende, die nach-
weislich beabsichtigen,  
— die Milchproduktion aufzu-

geben oder 
— ihren Milchproduktionsbe-

trieb bis Ende 2028 weiter-
zugeben oder 

— ein Bauprojekt für einen 
Milchviehstall zu realisie-
ren, das den Anforderun-
gen des BNMS entspricht, 
können sich für «Über-
gangsfrist» anmelden.  

 
Wird die Milchproduktion 
auf den betreffenden Be-
trieben weitergeführt, 
müssen sie die Anforde-
rungen des BNMS erfül-
len. 
 
Als mit «Übergangsfrist» 
angemeldete Betriebe er-
halten keinen Nachhaltig-
keitszuschlag. Status der 
Milch: «BNMS nicht er-
füllt». 

 
Die Betriebsleiten-
den reichen mit der 
Anmeldung eines 
der folgenden  
Dokumente bei der 
BO Milch ein:  
— offizielles Doku-

ment, aus dem 
das Alter der be-
triebsleitenden 
Person ersicht-
lich ist (Jahrgang 
1963 oder älter); 

— personalisierte 
Beratungsunter-
lagen für Hof-
übergabe; 

— eingereichtes 
Baugesuch; 

— Pläne für Bau-
projekt. 

Der Betrieb ist für 
die Massnahme re-
gistriert, wenn das 
Dokument von BO 
Milch freigegeben 
ist. 

  
Die Über-
gangsfrist wird 
am 31. Dezem-
ber 2028 auf-
gehoben. 
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Grundanforderung Selbstdeklaration Präzisierungen  Nachweis Sanktion1 Frist/Mass-
nahme zur  
Behebung 

Nachhaltige  
Futtermittel  
Nur Sojaschrot  
respektive Soja mit 
Nachhaltigkeits-
standard  

Ich verzichte auf die Verfütte-
rung von Soja und Sojapro-
dukten an Milchkühe. 
Nein, aber: Ich verfüttere aus-
schliesslich Soja und Sojapro-
dukte, die aus nachhaltigem 
Anbau stammen. 

 Kontrolle beim  
Produzenten: 
Teilnahme am Pro-
gramm QM-Schwei-
zer Fleisch, auch 
über IP-Suisse oder 
Bio Suisse (Liefer-
scheine, Etiketten). 

Verwarnung 
und Status 
«provisorisch».  

Ausschluss bei 
Nichterfüllung 
der Folgekon-
trolle. 

Einhaltung bei 
nächster  
Kontrolle. 

Kein Palmfett und 
Palmöl als Einzel- 
futtermittel und als 
Komponente von 
Mischfuttermitteln.  

Ich verfüttere ausschliesslich 
Futtermittel an Milchkühe (A1), 
die kein Palmfett oder Palmöl 
enthalten. 

Ausnahme:  
Verwendung von kleinen 
Mengen für das Coating 
von Futteradditiven sowie 
Nebenprodukte aus der 
Nahrungsmittelindustrie, 
welche Palmfett oder 
Palmöl enthalten. 

Kontrolle beim  
Produzenten: 
Teilnahme am Pro-
gramm QM-Schwei-
zer Fleisch, auch 
über IP-Suisse oder 
Bio Suisse (Liefer-
scheine, Etiketten) 

Verwarnung 
und Status 
«provisorisch».  

Ausschluss bei 
Nichterfüllung 
der Folgekon-
trolle. 

Einhaltung bei 
nächster  
Kontrolle. 

Optimierung Anti- 
biotikaverbrauch 
Kein Einsatz von 
kritischen Anti- 
biotika  

Ich setze auf meinem Betrieb 
bei allen Kühen (A1) keine 
Medikamente mit den Wirk-
stoffen 
— Cephalosporine 3. und 

4. Generation 
— Makrolide 
— Fluorochinolone 
ein.  

Ausnahme:  
Anweisung des Tierarztes 

Kontrolle beim  
Produzenten: 
— Blick in Stall und 

Stallapotheke 
— Einsicht in das 

Behandlungs-
journal 

— Anweisung des 
Tierarztes 

Verwarnung 
und Status 
«provisorisch».  

Ausschluss bei 
Nichterfüllung 
der Folgekon-
trolle. 

Einhaltung bei 
nächster  
Kontrolle. 

Kälberschutz 
Mindesthaltedauer 
Kälber auf Geburts-
betrieb 21 Tage 

Ich halte die Kälber nach der 
Geburt mindestens 21 Tage 
auf meinem Betrieb.  

Ausnahmen:  
Lieferung einzelner Kälber 
vor ihrem 21. Lebenstag 
an 
— Mutterkuh- oder Am-

menkuhhaltungsbetrieb 
— Tierspital 
— Alpauffahrt/Alpabfahrt 

Bürokontrolle: 
TVD 
 

Verwarnung 
und Status 
«provisorisch».  

Ausschluss bei 
Nichterfüllung 
der Folgekon-
trolle. 

Einhaltung bei 
nächster  
Kontrolle. 

Vermeidung der 
Schlachtung  
trächtiger Kühe 
Einhalten der Fach-
empfehlung 

Ich vermeide das Schlachten 
von trächtigen Tieren der 
Rindviehgattung und vermerke 
den Trächtigkeitsstatus auf 
dem Begleitdokument. Im 
Zweifelsfall wird das Tier auf 
seine Trächtigkeit getestet. 

Die Massnahmen der 
«Fachinformation zur Ver-

meidung des Schlachs-
tens von trächtigen Tieren 
der Rindviehgattung» von 

Proviande sind einzuhal-
ten.  

Kontrolle beim  
Produzenten:  
Ablage Begleitdoku-
mente für alle 
Milchkuhabgänge 
und für Abgänge 
von Rindern ab 
dem 18. Lebensmo-
nat und des tierärzt-
lichen Zeugnisses 
bei Notschlachtun-
gen. 

Verwarnung 
und Status 
«provisorisch».  

Ausschluss bei 
Nichterfüllung 
der Folgekon-
trolle. 

Einhaltung bei 
nächster  
Kontrolle. 

Tierschutz an  
Ausstellungen  
Einhaltung der 
ASR-Richtlinien an 
nationalen Ausstel-
lungen 

Bei allfälliger Teilnahme an  
nationalen Milchviehaus- 
stellungen halte ich die ASR 
Richtlinien ein und gebe meine 
Einwilligung, dass diese Daten 
transferiert werden. 

«Nationale Milchviehaus- 
stellungen» gemäss ASR-
Richtlinien. 

Bestätigung, dass 
die ASR-Richtlinien 
an nationalen Aus-
stellungen eingehal-
ten wurden. 

Verwarnung 
und Status 
«provisorisch».  

Ausschluss bei 
Nichterfüllung 
der Folge- 
kontrolle. 

Einhaltung bei 
nächster  
Kontrolle. 

Mindestens zwei-
mal täglich  
melken, maximales 
Intervall 14 Stunden 
während der Lakta-
tionszeit 

Ich stelle sicher, dass an Aus-
stellungen oder Schauen die 
Zwischenmelkzeit meiner 
Kühe maximal 14 Stunden be-
trägt. 

Bei Ausstellungen nach-
zuweisen. 

Bestätigung, dass 
die maximale Zwi-
schenmelkzeit von 
14 Stunden einge-
halten wurde. 

Verwarnung 
und Status 
«provisorisch».  

Ausschluss bei 
Nichterfüllung 
der Folge- 
kontrolle. 

Einhaltung bei 
nächster  
Kontrolle. 

Namen Kühe  
Jede Kuh hat einen 
Namen. 

Jede Milchkuh (A1) hat einen 
Namen in der TVD. 

Der Name besteht nicht 
ausschliesslich aus Ziffern 
oder Sonderzeichen. 

Bürokontrolle: 
TVD  

Verwarnung 
und Status 
«provisorisch».  

Ausschluss bei 
Nichterfüllung 
der Folge- 
kontrolle. 

Einhaltung bei 
nächster  
Kontrolle. 
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3.2 Zusatzanforderungen 

Zusätzlich müssen zwei Kriterien (Auswahl) der Zusatzanforderungen erfüllt werden.  
 

Zusatz- 
anforderung 

Selbstdeklaration Präzisierungen  Nachweis Sanktionen Frist/Mass-
nahme zur  
Behebung 

BTS und RAUS 
oder Weidebeitrag 

Ich nehme am BTS und am 
RAUS oder am Weidebeitrag-
Programm des Bundes teil 
und erfülle die Anforderungen 
für Direktzahlungen.  

Allenfalls kann der Nach-
weis durch eine unabhän-
gige Kontrollstelle 
erbracht werden. 

Bürokontrolle:  
Agis-Datenbank 
des Bundes oder 
Nachweis einer 
Kontrollstelle 

Verwarnung 
und Status 
«provisorisch», 
wenn weniger 
als zwei Zu-
satzanforde-
rungen erfüllt 
werden.  
Ausschluss bei 
Nichterfüllung 
der Folge- 
kontrolle. 

Einhaltung  
bei nächster 
Kontrolle. 

Lebtagleistung Meine Milchkuhherde hat im 
letzten Kalenderjahr gemäss 
Angabe meiner Zuchtorgani-
sation oder Berechnung min-
destens folgende 
Lebtagleistung erzielt:  
— Betriebe in Talzone:  

8 kg Milch / Lebenstag  
— Betriebe in Bergzone:  

6 kg Milch / Lebenstag 

 Kontrolle beim  
Produzenten: 
— Jahresauswer-

tung zur 
Milchleistungs-
prüfung der 
Zuchtorganisa-
tion. 

— Berechnung für 
andere Nachhal-
tigkeitspro-
gramme mit 
gleicher Berech-
nungslogik.  

— Eigene Berech-
nung. 

Verwarnung 
und Status 
«provisorisch», 
wenn weniger 
als zwei Zu-
satzanforde-
rungen erfüllt 
werden.  
Ausschluss bei 
Nichterfüllung 
der Folge- 
kontrolle. 

Einhaltung  
bei nächster 
Kontrolle. 

Kein prophylakti-
scher Einsatz von 
Antibiotika bei 
Milchkühen 

Ich verzichte bei Milchkühen 
(A1) auf den systematisch vor-
beugenden Einsatz von  
Antibiotika. 

Ein selektiver Einsatz ist 
beispielsweise möglich bei 
Trockenstellen, Gebär-
mutterentzündung, Mortel-
laro. 

Kontrolle beim Pro-
duzenten: 
Behandlungsjournal 

Verwarnung 
und Status 
«provisorisch», 
wenn weniger 
als zwei Zu-
satzanforde-
rungen erfüllt 
werden.  
Ausschluss bei 
Nichterfüllung 
der Folge- 
kontrolle. 

Einhaltung  
bei nächster 
Kontrolle. 

Anwendung von 
komplementärme-
dizinischen Metho-
den 

Auf meinem Betrieb werden 
bei meinen Tieren komple-
mentärmedizinische Methoden 
angewendet. Dazu erfülle ich 
mindestens einen der folgen-
den Punkte: 
— Ich bin Mitglied von Kome-

tian oder einer ähnlichen 
Organisation oder eines 
ähnlichen Programms. 

— Ich bin in Komplementär-
medizin ausgebildet und 
wende die Methoden bei 
meinen Tieren an. 

— Ich verfüge über eine Be-
stätigung meines Bestan-
destierarztes oder einer 
ausgebildeten Person, wel-
che komplementärmedizini-
sche Methoden bei meinen 
Tieren praktiziert. 

 Kontrolle beim Pro-
duzenten: 
— Beleg des Mit-

gliederbeitrages 
oder Nachweis, 
welcher die Teil-
nahme an  
einem entspre-
chenden Pro-
gramm bestätigt. 

— Ausbildungs-
nachweis 

— Einsatzbestäti-
gung des Tier-
arztes oder der 
Fachperson 

Verwarnung 
und Status 
«provisorisch», 
wenn weniger 
als zwei Zu-
satzanforderun-
gen erfüllt 
werden.  
Ausschluss bei 
Nichterfüllung 
der Folge- 
kontrolle. 

Einhaltung  
bei nächster 
Kontrolle. 
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Zusatz- 
anforderung 

Selbstdeklaration Präzisierungen  Nachweis Sanktionen Frist/Mass-
nahme zur  
Behebung 

Soziale Absiche-
rung 
Dokumentierte  
Entlöhnung der  
Familienarbeits-
kräfte  

Ich stelle die soziale Absiche-
rung der familieneigenen Ar-
beitskräfte sicher. Dazu erfülle 
ich mindestens einen der fol-
genden Punkte: 
— Ich habe eine Personen-ge-

meinschaft und rechne se-
parat ab. 

— Die Familienarbeitskräfte 
werden entlöhnt und die 
Sozialabgaben 
(AHV/IV/EV) werden abge-
rechnet. 

— Wir zahlen Beträge in die 
Säule 3. 

 Kontrolle beim Pro-
duzenten:  
Abrechnung der 
entsprechenden 
Sozialabgaben. 

Verwarnung 
und Status 
«provisorisch», 
wenn weniger 
als zwei Zu-
satzanforde-
rungen erfüllt 
werden.  
Ausschluss bei 
Nichterfüllung 
der Folge- 
kontrolle. 

Einhaltung  
bei nächster 
Kontrolle. 

Anerkannter  
Lehrbetrieb 

Ich bilde oder bildete in den 
letzten drei Ausbildungsjahren 
Lernende aus. 

 Kontrolle beim Pro-
duzenten: 
Lehrvertrag, der 
von der kantonalen 
Behörde genehmigt 
ist. 

Verwarnung 
und Status 
«provisorisch», 
wenn weniger 
als zwei Zu-
satzanforde-
rungen erfüllt 
werden.  
Ausschluss bei 
Nichterfüllung 
der Folge- 
kontrolle. 

Einhaltung  
bei nächster 
Kontrolle. 

Weiterbildung des 
Betriebspersonals 

Ich oder meine Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter besuchen 
jährlich einen landwirtschaftli-
chen Weiterbildungsanlass, 
der mindestens einen halben 
Tag dauert. 

Veranstaltungen von Ver-
bänden und Organisatio-
nen gelten nicht als 
Weiterbildungsanlass. 

Kontrolle beim Pro-
duzenten: 
Bestätigung des 
Kursveranstalters. 

Verwarnung 
und Status 
«provisorisch», 
wenn weniger 
als zwei Zu-
satzanforde-
rungen erfüllt 
werden.  
Ausschluss bei 
Nichterfüllung 
der Folge- 
kontrolle. 

Einhaltung  
bei nächster 
Kontrolle. 

Schule auf dem  
Bauernhof 

Ich führe auf meinem Betrieb 
jährlich mindestens einen 
Schule auf dem Bauernhof 
(SchuB)-Anlass oder ähnliche 
Anlässe mit Kindern oder  
Jugendlichen durch. 

 Kontrolle beim Pro-
duzenten: 
Nachweis SchuB  
oder Ähnliches. 

Verwarnung 
und Status 
«provisorisch», 
wenn weniger 
als zwei Zu-
satzanforde-
rungen erfüllt 
werden.  
Ausschluss bei 
Nichterfüllung 
der Folge- 
kontrolle. 

Einhaltung  
bei nächster 
Kontrolle. 
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4. Sanktionen und Rekurse 

4.1 Art der Sanktion 

Die einzige Sanktionsmassnahme gegenüber dem Milchproduzenten ist der Ausschluss aus 
dem BNSM für mindestens ein Jahr. Die Milch von ausgeschlossenen Produzenten darf weder 
gehandelt noch verarbeitet werden. 

4.2 Zuständigkeit 

Die BO Milch ist verantwortlich für die Kontrolle der BNSM-Anforderungen auf den Betrieben 
der Milchproduzenten. Die beauftragte Stelle koordiniert diese Kontrollen gemäss den Vorga-
ben der BO Milch und übermittelt das Ergebnis an dbmilch.ch. Diese ist beauftragt, den Produ-
zenten sowie seinen Erstmilchkäufer über das Kontrollergebnis zu informieren. Der 
Erstmilchkäufer vollzieht die Sanktion. 

4.3 Absichtliche Täuschung 

Bei einer nachgewiesenen absichtlichen Täuschung wird der Milchproduzent fristlos aus dem 
BNSM ausgeschlossen.  

4.4 Rekurs 

Der Milchproduzent kann gegen Entscheide in Zusammenhang mit dem BNSM bei der Sanktions-
kommission der BO Milch Rekurs einreichen. Die Rekursgebühr von CHF 200.– netto muss bei der 
Einreichung bezahlt werden. Wird der Rekurs gutgeheissen, wird die Gebühr zurückerstattet. 

In zweiter Instanz kann bei der BO Milch gegen einen Entscheid der Sanktionskommission 
innerhalb von 30 Tagen schriftlich und begründet Rekurs eingereicht werden. Rekursinstanz ist 
der Vorstand der BO Milch.  

5. Sonderregelungen 

Ausstellungen: Plattformen (BEA Expo, Olma, Expo Bulle, Vianco-Arena etc.) dürfen ihre Milch 
abliefern, ohne die BNSM-Anforderungen erfüllen zu müssen, falls:  
– die Plattform als Milchproduzent gilt, ihre Milch an einen Erstmilchkäufer verkauft; 
– ihre Kühe normalerweise nicht länger als 14 Tage am Stück in der Plattform eingestallt sind; 
– die Plattform bei der BO Milch ein Gesuch für eine Sonderregelung eingereicht hat. 

Forschung: Institutionen, die gezielte, wissenschaftliche Versuche im Bereich der Milchproduk-
tion durchführen und gleichzeitig Milch produzieren, dürfen ihre Milch abliefern, obwohl eine oder 
mehrere BNSM-Anforderungen wegen der Versuchstätigkeit nicht erfüllt werden kann. 

Bedingungen: 
– Die Institution stellt einen Antrag an die BO Milch, der durch die Geschäftsstelle beurteilt und 

bewilligt wird, sofern das Tierwohl demjenigen des BNSM entspricht;  
– der Versuch ist von einer staatlichen Stelle bewilligt. 

Publikation: Die für eine Sonderregelung zugelassenen Plattformen und Forschungsinstitutionen 
werden auf der Website der BO Milch publiziert. 

Für diese Milch wird der Nachhaltigkeitszuschlag gemäss BNSM-Reglement, Anhang 5, ausbezahlt. 

6. Inkraftsetzung 

Diese Weisungen wurden vom Vorstand der BO Milch am 17. November 2023 genehmigt und 
treten am 1. Januar 2024 in Kraft. Sie ersetzen die Version vom 22. Februar 2023. 

 

Der Präsident: Der Geschäftsführer: 
 
 

Peter Hegglin Stefan Kohl

 


